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Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Online-Service „Dienstleister für Kommunen“ 

„Anbieterdatenbank“ Energieeffiziente Kommune 

 

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 

Energieeffiziente Kommune 

Chausseestr. 128a  

D-10115 Berlin  

 

Die dena bietet den Online-Service „Dienstleister für Kommunen“ (Anbieterdatenbank) entsprechend 

der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) an. Diese regeln das Verhältnis zwischen 

der dena als Betreiberin des Online-Angebots und dem Nutzer des Online-Services. 

 

Mit dem Online- Service ermöglicht die dena Anbietern von Dienstleistungen in den Bereichen Energieef-

fizienz, Einsatz erneuerbarer Energien und Klimaschutz ihr Angebots-Portfolio für Kommunen in einer 

Anbieterdatenbank im Portal www.energieeffiziente-kommune.de darzustellen. Es handelt sich dabei 

um ein freiwilliges und für registrierte Anbieter kostenpflichtiges Angebot der dena.  

Zusätzlich stellt die dena eine Praxisdatenbank zur Verfügung. In ihr können Kommunen erfolgreich 

umgesetzte Energieeffizienzprojekte darstellen. Werden in dieser Praxisdatenbank Anbieter als Projekt-

beteiligte erfasst, erfolgt eine automatische Anzeige des Anbieters.  

 

 

 

Kontakt für die Dienstleistung 

Morgan Delaney: 

Tel:   +49-30-726 16 5-636 

Fax:  +49-30-726 16 5-699  

E-Mail: info@ energieeffiziente-kommune.de   

Web: www.energieeffiziente-kommune.de  

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Stephan Kohler, Andreas Jung 

Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg 

Registernummer: HRB 78 448  

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 214080111  

http://www.energieeffiziente-kommune.de/
mailto:info@dena.de
http://www.energieeffiziente-kommune.de/
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1 Leistungsumfang 

In der Anbieterdatenbank können registrierte Nutzer ihr Unternehmen sowie ihre Dienstleistungsange-

bote als Basis- oder Premiumeintrag mit dem in der Tabelle aufgezählten Umfang darstellen. 

Unterschiede Basis- und Premiumeintrag in der Datenbank "Dienstleister für Kommunen" 

Basiseintrag Premiumeintrag 

Darstellung des Unternehmens mit einem Unternehmensprofil in der Anbieterdatenbank. In der 

Anbieterübersicht werden Premiumeinträge zuerst angezeigt. Sofern eine ausführlichere Projekt-

beschreibung in der Praxisdatenbank die kurz Referenzdarstellung in der Anbieterdatenbank er-

setzt, wird das Unternehmen zusätzlich als Projektbeteiligter in der Praxisdatenbank dargestellt 

Erfassung von Dienstleistungsangeboten in 

bis zu zwei Leistungsbereichen (unabhängig 

von den Kategorien) 

Erfassung der Dienstleistungsangeboten in mehr 

als zwei Leistungsbereichen (unabhängig von den 

Kategorien) 

Dienstleister werden alphabetisch sortiert in 

den Suchergebnissen dargestellt, wobei 

Premiumeinträge zuerst dargestellt werden 

Dienstleister werden bei den Suchergebnissen zu-

erst dargestellt und wie bei der regulären Listenan-

sicht besonders gekennzeichnet 

Darstellung von bis zu drei Referenzprojek-

ten pro Leistungsbereich mit Bildern und 

Internetlinks 

Darstellung von beliebig vielen Referenzprojekten 

pro Leistungsbereich mit Bildern und Internetlinks 

 

Zum Auffinden der Anbieter und ihrer Leistungsangebote wird eine in Internetportalen übliche Such-

technologie eingesetzt. Die Ergebnisse werden nach Basis- und Premiumeintrag sortiert, innerhalb dieser 

Einteilungen ist eine neutrale Gewichtung der Suchtreffer nach Relevanz gewährleistet. 

Verbesserungen an den Suchfunktionen und der Darstellung der Anbieterdatenbank kann die dena ohne 

vorherige Rücksprache vornehmen. 

2 Jahresgebühr 

Für den Basiseintrag in der Anbieterdatenbank wird eine Jahresgebühr von 150 € zuzüglich der gesetzli-

chen Mehrwertsteuer erhoben. Der Aufpreis für einen Premiumeintrag beträgt 100 € zuzüglich der ge-

setzlichen Mehrwertsteuer. 

Der Betrag wird mit Freischaltung des Eintrags und der Rechnungsstellung durch die dena fällig. 
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3 Voraussetzungen der Aufnahme in die Anbieterdatenbank 

3.1 Erfassung  

Die Eintragung in der Anbieterdatenbank erfolgt durch den Nutzer nach vorheriger Online-

Registrierung. 

3.2 Angabe von kommunalen Referenzprojekten ist Pflicht 

Eintragungen werden nur dann freigeschaltet, wenn der Nutzer zu mindestens einem Leistungsbereich 

ein Angebot inklusive mindestens einem kommunalen Referenzprojekt oder einer Referenz, die auch im 

Wirkungskreis einer Kommune typischerweise zu finden ist, angibt. Nutzer ohne Referenzprojekte zu 

ihren Angeboten können nicht in die Datenbank aufgenommen werden. 

Zu den Referenzprojekten ist der Auftraggeber mit einer Ansprechperson und deren Kontaktdaten zu 

benennen.  

3.3 Stichprobenprüfung der Referenzprojekte durch dena 

Zur Qualitätssicherung wird die dena in Stichproben die Angaben zu den Referenzprojekten überprüfen 

und dazu deren Auftraggeber, in der Regel telefonisch oder per E-Mail, kontaktieren.  

Überprüft werden dabei die Richtigkeit der Beschreibung des Referenzprojekts und die Beteiligung des 

Nutzers an der Umsetzung des Referenzprojekts.  

Der Nutzer erklärt sich mit Abschluss dieses Vertrages damit einverstanden.  

3.4 Rechtschreibprüfung 

Der Nutzer erklärt sich außerdem mit der Durchführung einer groben Prüfung des Textes (Rechtschrei-

bung, Grammatik und Formatierung) einverstanden. Die Verbesserung offensichtlicher Rechtschreib- 

und Grammatikfehler, bzw. kleinere sprachliche Korrekturen oder der Formatierung der Texte sind durch 

die dena ohne Abstimmung zulässig. 

4 Beachtung der Urheberrechte und Personenrechte bei Upload 

Beim Upload von Dokumenten, Grafiken, Fotos, etc. muss der Nutzer über die hierfür erforderlichen Nut-

zungsrechte verfügen.  

Sollen Fotoaufnahmen hochgeladen werden, auf denen neben dem Nutzer selbst noch weitere Personen 

zu erkennen sind, darf der Upload der Bilddatei nur erfolgen, soweit die Zustimmung des bzw. der Dritten 

hierzu vorliegt. 

Der Nutzer stellt die dena von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber der dena geltend machen 

aufgrund einer Verletzung ihrer Rechte durch von dem Nutzer innerhalb der auf der dena Datenbank 

eingestellten Inhalte, Daten oder Dokumente. Der Nutzer übernimmt hierbei die Kosten einer notwendi-
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gen Rechtsverteidigung der dena einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher 

Höhe.  

Der Nutzer ist verpflichtet, der dena für den Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, 

wahrheitsgemäß und vollständig sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Informationen mitzuteilen, die 

für eine Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind. Darüber hinausgehende Scha-

densersatzansprüche der dena gegenüber dem Nutzer bleiben unberührt.  

Die vorgenannten Pflichten des Nutzers gelten nicht, soweit der Nutzer die betreffende Rechtsverletzung 

nicht zu vertreten hat. In jedem Fall ist die dena berechtigt, im Falle eines Verdachts einer Schutzrechte-

verletzung Dritter die Nutzerinformationen unmittelbar offline zu stellen. 

5 Zustimmung zur Veröffentlichung 

Der Nutzer ist für den Inhalt, die Richtigkeit und die Aktualität der gemachten Angaben verantwortlich. 

Der Anbieter stimmt der Veröffentlichung der erfassten Daten zum Firmenprofil, des Firmenlogos, der 

angebotenen Leistungen und der Referenzprojekte sowie seiner Kontaktdaten (einschließlich von Links 

zur Homepage des Unternehmens) im Internet zu.  

5.1 Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von Kontaktdaten  

Von allen Ansprechpersonen für Leistungen des Unternehmens sowie vom Nutzer selbst  werden Kon-

taktdaten erfasst. Das sind: Anrede, Name, Funktion, Telefon-Nummer, Firmenname, Straße, Hausnum-

mer, PLZ, Ort, Telefon- und Fax-Nummer der Firma. Die dena erhebt, verarbeitet und nutzt diese Daten 

intern zur Vertragserfüllung. Des Weiteren werden die Daten, in der Anbieterdatenbank im Internet ver-

öffentlicht.  

Der Nutzer versendet dazu bei der Angabe von Ansprechpersonen eine E-Mail an die jeweilige Person, mit 

der diese der Erfassung und Veröffentlichung ihrer Daten zustimmen oder diese ablehnen kann. 

Lehnt eine Ansprechperson die Veröffentlichung ihrer Daten ab, werden bereits erfasste Daten gelöscht 

und sie kann in der Datenbank nicht als Ansprechperson genannt werden. 

Der Nutzer ist für die Verwaltung aller persönlichen Daten auf der Webseite, einschließlich der Löschung 

von Daten zuständig. 

Des Weiteren werden die Kontaktdaten der kommunalen Ansprechpersonen erfasst. Das sind: Anrede, 

Name, Funktion, Telefon-Nummer, Kommunenname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefon- und Fax-

Nummer der Kommune. Die dena erhebt, verarbeitet und nutzt diese Daten intern zur Bestätigung der 

Referenzen und zur Qualitätssicherung der Anbieterdatenbank. Die Daten werden nicht im Internet ver-

öffentlicht. 
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5.2 Freischaltung des Angebots auf der Anbieterdatenbank 

Die Freischaltung bzw. Veröffentlichung des Angebots im Internet erfolgt unverzüglich nach Eingang des 

unterzeichneten Vertrags und der Stichprobenprüfung der Referenzen durch die dena. Der Vertrag 

kommt mit Freischaltung des Eintrags durch die dena zu Stande. 

Die dena kann die Freischaltung ganz oder teilweise für einzelne Leistungsbereiche ablehnen, wenn:  

 die Voraussetzungen unter 3. nicht erfüllt sind oder  

 erhebliche Einwände gegen die Darstellungen des Unternehmensprofils des Anbieters, dessen 

Leistungen oder zum Referenzprojekt bestehen 

 Ansprechpartner eines Referenzprojekts die Nennung des Projekts als Referenz durch den Anbie-

ter ablehnen  

Der Status der Freischaltung kann durch den Nutzer in seinem Account im Webportal eingesehen wer-

den.  

6 Vertragslaufzeit und Kündigung 

Der Vertrag wird jeweils für die Laufzeit eines Jahres ab Freischaltung geschlossen. Der Vertrag verlängert 

sich jeweils automatisch um ein Jahr, sofern nicht sechs Wochen vor Verstreichen der Jahresfrist eine 

schriftliche Kündigung bei der dena eingeht.  

6.1 Abschaltung des Angebots  in der Anbieterdatenbank 

Die dena hat das Recht, diesen Vertrag zu kündigen oder die Veröffentlichung des Angebots ganz oder 

teilweise für einzelne Leistungsbereiche vorübergehend offline zu nehmen, sollten  

 im Nachhinein die Voraussetzungen unter 3. entfallen oder  

 erhebliche Einwände gegen die Darstellungen des Unternehmensprofils des Anbieters, dessen 

Leistungen oder zum Referenzprojekt bestehen oder 

 Ansprechpartner eines Referenzprojekts die Nennung des Projekts als Referenz durch den Anbie-

ter ablehnen oder 

 die Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet werden oder  

 der Online-Service missbräuchlich verwendet werden. 

Eine Erstattung der bereits geleisteten Jahresgebühr findet nicht statt.  

Die Löschung des Online-Accounts erfolgt durch die dena. 

7 Datenveröffentlichung und Datenschutz 

Die für das Zustandekommen dieses Vertrags erfassten Daten wie Firmenname und Anschrift, gegebenen-

falls zusätzlicher Rechnungsanschrift und der Ansprechpartner des Anbieters werden nicht veröffentlicht. 
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Die Ergebnisse der Stichprobenprüfung der Referenzprojekte und die Angaben zum Auftraggeber wer-

den nicht veröffentlicht.  

Der Nutzer ist damit einverstanden, dass die dena seine personenbezogenen Daten zu internen Dokumen-

tationszwecken speichert und verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht oder die 

Verwendung zur weiteren Ansprache des Nutzers erfolgt nur, sofern der Nutzer dem ausdrücklich zu-

stimmt. 

8 Änderungen der Vertragsbedingungen 

Die dena behält sich Änderungen im Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. Bei Ände-

rungen werden die Nutzer über einen Hinweis auf der Internetseite bzw. per E-Mail darüber informiert. 

9 Schlussbestimmungen 

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird dadurch die Gültigkeit 

der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner werden in diesem Fall die ungültige Be-

stimmung durch eine andere ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung in 

zulässiger Weise am nächsten kommt. Das gleiche gilt für das Vorliegen von Vertragslücken. 

Gerichtsstand ist Berlin. 

 

 


